
 
 
 
 
 

        
Information & 
Maßnahme 

Verhaltens-
note 

(mind.) 

      tätliche Attacken gegen Lehrer*in, Drogenhandel, Mitnahme von Waffen bzw. Waffenbesitz Disziplinarkonferenz NZ 

     Gefährdung anderer, Mitnahme, Besitz und Konsum von Drogen Disziplinarkonferenz WZ 

    verbale Attacken gegen Lehrer*in, tätliche Attacken, Mobbing 

Konferenzbeschluss 
mit Direktor 
(mögl. Versetzung in 
eine Parallelklasse) 

WZ 

   
gefälschte Unterschrift, Manipulation von schriftlichen Leistungsfeststellungen (z. B. Test, Schularbeit o. Ä.), 
Veröffentlichen von Bild- oder Tonaufnahmen ohne Einwilligung 

KV, Fachlehrer*in, 
Eltern, Schüler 
Belehrung und/oder 
Verwarnung durch 
den Direktor 

WZ 

  
Mitnahme von gefährdenden Gegenständen, mutwillige Beschädigung von Schuleigentum, eigenmächtiges Verlassen 
der Gruppe bei Schulveranstaltungen 
gezieltes Fernbleiben, Diebstahl 

KV, Fachlehrer*in, 
Eltern, Schüler 
Belehrung und/oder 
Verwarnung durch 
den Direktor 

Z 

 

massives Stören des Unterrichts, unerlaubtes Verlassen des Schulgebäudes, unangebrachtes Verhalten bei 
Schulveranstaltungen, Drohungen, diskriminierende, rassistische, sexistische Äußerungen, Mutwillige Beschädigung fremden 
Eigentums, Schummeln bzw. Schummelversuche bei Leistungsfeststellungen, Erstellen von Bild- oder Tonaufnahmen ohne 
Einwilligung, Rauchen am Schulgelände oder bei Schulveranstaltungen, Mitnahme und Konsum von Alkohol 

Lehrer-Eltern-
Gespräch, 
eventuell mit Schüler 

Z 

Ungerechtfertigtes Zuspätkommen, einzelne unentschuldigte Fehlstunden, Unerlaubte Verwendung digitaler Endgeräte, 
Verschmutzung und mangelnder Respekt vor fremdem Eigentum, verbale Attacken gegen Mitschüler*innen, Nichtbefolgen von 
Anweisungen, Lügen, Terminversäumnis bei wichtigen Unterschriften, Aufenthalt außerhalb der Klasse nach der Pause 

KV oder Lehrer-
Schüler-Gespräch 

 

 

VERHALTENSMAßNAHMEN - STUFENPLAN 

Präambel: Diese Übersicht dient zur Orientierung von Maßnahmen, die am BRG bei Verstößen gegen die 

Verhaltensvereinbarungen getroffen werden. Die beschriebenen Fehlverhalten erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, die Maßnahmen und Verhaltensnoten setzen untere Limits und können bei 

schwerwiegenderen Verstößen und im Wiederholungsfall auch verschärft werden. 


